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Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2020 der Baudirektion Kanton Zürich erhält die Gemeinde 

Fällanden die Gelegenheit, sich zum neuen Beitrittsgesetz zur revidierten Interkantonalen 

Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) zu äussern. 

 

Mit der Vorlage wird das national harmonisierte öffentliche Beschaffungsrecht, das am 

15. November 2019 von den Kantonen einstimmig verabschiedet wurde, im Kanton Zürich 

eingeführt. Die IVöB 2019 entspricht fast vollständig dem Bundesgesetz über das öffentliche 

Beschaffungswesen (BöB), welches das Bundesparlament im Juni 2019 ebenfalls einstimmig 

angenommen hatte. Neben der Harmonisierung der Rechtsordnungen von Bund und Kanto-

nen, die den Anbietenden und den Beschaffungsstellen Vorteile bringt, wird das öffentliche 

Beschaffungsrecht methodisch modernisiert und stärker auf nachhaltige öffentliche Beschaf-

fungen sowie auf mehr Qualitäts- statt Preiswettbewerb ausgerichtet. 

 

Erwägungen 

Die Anpassungen der IVöB 2019 sind nachvollziehbar und die angestrebte Harmonisierung 

wird als sehr wichtig erachtet. Dem neuen Beitrittsgesetz kann demzufolge zugestimmt wer-

den. 

 

Für die weiteren Einzelheiten wird auf die kompetente Stellungnahme des Vereins Zürcher 

Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) vom 8. Februar 2021 verwiesen, wel-

che vollumfänglich unterstützt wird: 

 

«Die Vereinheitlichung der Vorschriften im öffentlichen Beschaffungswesen auf allen Staats-

ebenen und die Harmonisierung mit dem Bundesrecht werden sehr begrüsst. Die in der 

IVöB 2019 enthaltenen Neuerungen, insbesondere die verstärkte Ausrichtung von Beschaf-

fungen auf Qualität und Nachhaltigkeit, sind dringend notwendig, um das Beschaffungswe-

sen für die Anbieter und Auftraggeber zu vereinfachen und den gesellschaftlichen Entwick-

lungen Rechnung zu tragen. 

 

Für den Vollzug und die praktische Anwendung des neuen Rechts sind sehr zentral: 

– Die Möglichkeit der Berücksichtigung negativer Erfahrungen aus früheren Aufträgen 

durch den Auftraggeber wird befürwortet. 
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– Der Aufwand für die Veröffentlichung von Zuschlägen, die ausserhalb des Staatsvertrags-

bereichs freihändig erfolgt sind, wird für die Gemeinden recht hoch sein und wird demzu-

folge kritisch gewertet. 

– Die 2-Couvert-Methode ist zwar sinnvoll, wird aber in kleineren Gemeinden kaum je zum 

Zug kommen. Der Einsatz der 2-Couvert-Methode sollte den Gemeinden freigestellt wer-

den. 

– Die stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und die Stärkung des Qualitätswettbe-

werbs wird befürwortet – auch die obligatorischen Zuschlagskriterien Qualität und Ler-

nende. Die Zuschlagskriterien der Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder Wieder-

eingliederung von Langzeitarbeitslosen können ebenfalls in eine Submission aufgenom-

men werden. 

– Der Zuschlag ist neu dem vorteilhaftesten und nicht mehr dem wirtschaftlich günstigsten 

Angebot zu erteilen. 

– Abgebotsrunden bleiben weiterhin verboten, dies begünstigt die Rechtssicherheit und 

Kontinuität in der bisher vertrauten Handhabung. 

– Künftig müssen nicht nur die Zuschlagskriterien in ihrer gewichteten Reihenfolge, son-

dern auch die Gewichtung selbst bekannt gegeben werden.» 

 

Beschluss 

 

1. Im Sinne der Erwägungen und des Schreibens des VZGV vom 8. Februar 2021 wird 

dem neuen Beitrittsgesetz zugestimmt und für die Möglichkeit der Stellungnahme ge-

dankt. 
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